
Lieferungs- und Zahlungsbedingungen der Werkzeuge Dietrich GmbH & Co. KG
Stand: August 2022

A.  Allgemeines
1.   Die Lieferungs- und Zahlungsbedingungen gelten für alle 

– auch zukünftigen – Verträge mit Unternehmen, juristi-
schen Personen des öffentlichen Rechts und öffentlich-
rechtlichen Sondervermögens über Lieferungen und sons-
tige Leistungen unter Einschluss von Werkverträgen und 
der Lieferung nicht vertretbarer Sachen. Einkaufsbedin-
gungen des Käufers werden auch dann nicht anerkannt, 
wenn der Verkäufer ihnen nicht nochmals nach Eingang 
bei ihm ausdrücklich widerspricht.

2.   Die aktuellen Bedingungen sind jederzeit im Internet unter 
www.werkzeuge-dietrich.de abrufbar.

B.  Angebote
1.   Angebote über Preise sowie Angaben über Vorräte und 

Liefertermine sind freibleibend und jederzeit widerruflich, 
soweit sie nicht schriftlich als fest bezeichnet und zeitlich 
begrenzt sind.

2.   Alle Angebote des Verkäufers bedürfen zu ihrer Wirk-
samkeit der Schriftform. Der maßgebliche Vertrag kommt 
durch die Auftragsbestätigung des Verkäufers oder, sollte 
diese nicht erfolgen, durch Auslieferung oder Übergabe 
der Ware zustande. Abweichende Vereinbarungen bedür-
fen der schriftlichen Bestätigung des Verkäufers und sind 
nur für den jeweiligen Einzelvertrag bindend.

3.   Die Darstellung von Waren (Artikel) in Webshops oder auf 
sonstigen Online-Verkaufsplattformen / Web-Verkaufs-
seiten des Verkäufers (im Folgenden zusammenfassend 
„Webpräsenz“ genannt) stellt kein rechtlich bindendes 
Angebot, sondern eine unverbindliche Aufforderung an 
den Besucher der jeweiligen Webpräsenz dar, die ange-
botenen Waren (Artikel) zu kaufen. Durch Anklicken des 
Buttons „JETZT ZAHLUNGSPFLICHTIG BESTELLEN“ im Be-
stellvorgang der Webpräsenz gibt der Käufer eine verbind-
liche Bestellung, der auf der Bestellseite unter der Rubrik 
ZUSAMMENFASSUNG aufgelisteten Waren (Artikel), ab. 
Sofern dies auf der Webpräsenz angeboten wird, kann der 
Käufer eine verbindliche Bestellung auch telefonisch abge-
ben. Die Bestellung des Käufers auf der Webpräsenz bzw. 
per Telefon ist ein bindendes Angebot auf Abschluss eines 
Kaufvertrages mit dem Verkäufer. Der Kaufvertrag kommt 
dann nach Wahl des Verkäufers dadurch zustande, dass 
er dem Käufer die bestellten Waren (Artikel) liefert oder 
dem Käufer die Annahme seines Vertragsangebotes aus-
drücklich in Textform bzw. durch Zusendung der Rechnung 
bestätigt („Auftragsbestätigung“).

4.   Insbesondere ist der Verkäufer berechtigt, die Annahme 
eines Auftrages des Käufers abzulehnen, wenn und soweit 
die von dem Warenkreditversicherer des Verkäufers zur 
Absicherung der Forderungen gegen den Käufer zur Ver-
fügung gestellten Versicherungssumme bei Annahme des 
Auftrages überschritten würde oder wenn die Selbstbe-
teiligung des Verkäufers an einem etwaigen Forderungs-
ausfall des Käufers von dem Warenkreditversicherer nach 
Abschluss des Vertrages um mehr als 20% gegenüber der 
Selbstbeteiligung bei Abschluss des Vertrages angehoben 
wird und die Gründe für die Anhebung der Selbstbeteili-
gung insoweit in der Sphäre des Käufers liegen. Außerdem 
ist der Verkäufer berechtigt, bestehende Kreditlimits mit 
dem Käufer zu reduzieren oder aufzuheben, wenn sich 
dessen tatsächliche oder wirtschaftliche Situation aus 
Gründen, die in der Sphäre des Käufers liegen, zu Lasten 
des Verkäufers nachteilig verändert.

C.  Versand
1.   Sofern zwischen Verkäufer und Käufer nichts anderes ver-

einbart wird, erfolgt der Versand gemäß Incoterms 2020 
DAP. Die Versandkosten trägt hierbei der Käufer, sofern 
nichts anderes schriftlich vereinbart worden ist. Bei Auf-
trägen über Kleinstmengen behält sich der Verkäufer vor, 
dem Käufer eine angemessene Kleinstmengenpauschale 
zu berechnen. 

2.   Etwaige Transportschäden sind dem Frachtführer und dem 
Verkäufer unverzüglich anzuzeigen.

3.   Erfolgt die Lieferung in Leihbehältern, so sind diese inner-
halb von 7 Tagen nach Erhalt der Lieferung restentleert 
und frachtfrei zurückzusenden. Verlust und Beschädigung 
einer Leihverpackung geht zu Lasten des Käufers, wenn 
dies von ihm zu vertreten ist.

4.   Einwegverpackungen werden nicht von dem Verkäufer 
zurückgenommen, stattdessen benennt der Verkäufer dem 
Käufer auf Anfrage einen Dritten, der die Verpackungen 
entsprechend des Verpackungsgesetzes einer stofflichen 
Verwertung zuführt.

5.  Mehrweggebinde, die nicht ausdrücklich im Preis und 
Rechnungsbetrag enthalten sind, werden nur leihweise 
zur Verfügung gestellt. Sie bleiben im Eigentum des Ver-
käufers.

D.   Lieferung / Abnahme
1.   Lieferfristen sind annähernd. Sie gelten vorbehaltlich 

rechtzeitiger Selbstbelieferung. Werden vereinbarte Liefer-
fristen von dem Verkäufer nicht eingehalten, so hat der 
Käufer dem Verkäufer schriftlich eine angemessene Nach-
lieferfrist zu setzen, die mit dem Eingang der Fristsetzung 
bei dem Verkäufer beginnt. Nach Ablauf der Nachlieferfrist 
ist der Käufer zum Rücktritt berechtigt. Bis zum Eingang 
der schriftlichen Rücktrittserklärung ist der Verkäufer zur 
Nachlieferung berechtigt. 

2.  Erhebliche, unvorhersehbare sowie von dem Verkäufer 
nicht verschuldete Betriebsstörungen, Lieferfristüber-
schreitungen oder Lieferausfälle der Lieferanten des Ver-
käufers sowie z.B. Betriebsunterbrechungen aufgrund 
von Rohstoff-, Energie- oder Arbeitskräftemangel, Streiks, 
Aussperrungen, Schwierigkeiten bei der Transportmittel-
beschaffung, Verkehrsstörungen, behördliche Verfügun-
gen, Pandemien/Epidemien oder Fälle höherer Gewalt bei 
dem Verkäufer und seinen Unterlieferanten verlängern die 
Lieferzeit um die Dauer des Leistungshindernisses, soweit 
sie für die Lieferfähigkeit der Ware von Bedeutung sind. 
Beginn und Ende derartiger Hindernisse teilt der Verkäufer 
dem Käufer unverzüglich mit. Wird hierdurch die Lieferung 
mehr als einen Monat verzögert, sind sowohl der Käufer 
als auch der Verkäufer unter Ausschluss von Schadenser-
satzansprüchen berechtigt, hinsichtlich der von der Liefer-
störung betroffenen Menge vom Vertrag zurückzutreten. 
Das gesetzliche Rücktrittsrecht des Käufers für den Fall 
von Lieferstörungen aufgrund eines von dem Verkäufer zu 
vertretenen Umstands bleibt unberührt.

3.  Teillieferungen sind zulässig, es sei denn, die teilweise Er-
füllung des Vertrages ist für den Käufer unzumutbar.

4.  Ist bei der Anlieferung der Ware der Käufer nicht vor Ort, 
um die Ware anzunehmen, wird der Verkäufer die Ware 
entweder auf Weisung und Gefahr des Käufers abladen 
oder, mangels Weisung des Käufers, nicht abladen und 
auf Kosten des Käufers ein weiteres Mal zustellen. Weist 
der Käufer den Verkäufer zur Abladung der Ware an, ohne 
dass der Käufer den Lieferbeleg gegenzeichnen kann, wird 
der Verkäufer dem Käufer auf Anfordern einen Übergabe-
beleg übermitteln. Sollte der Käufer dem Lieferbeleg nicht 
innerhalb von 24 h nach Erhalt widersprechen, sind späte-
re Beanstandungen ausgeschlossen.

5.  Bei Abnahmeverzug des Käufers ist der Verkäufer nach 
Setzung einer Nachfrist von fünf Tagen berechtigt, nach 
seiner Wahl Rechnung auf den Zeitpunkt der Bereitstel-
lung der Ware zu erteilen oder vom Vertrag zurückzutreten 
und Schadenersatz zu verlangen. Die Einlagerung vom 
Käufer nicht abgenommener Ware erfolgt auf dessen Ge-
fahr und unter Berechnung von Lagerkosten.

6.  Rücklieferungen werden grundsätzlich nur nach vorheriger 
Absprache angenommen. Die Fahrer des Verkäufers sind 
angewiesen, nur mit von dem Verkäufer ausgestelltem 
Retourenschein Ware entgegenzunehmen. Zurückgenom-
men werden nur verkehrsfähige Originalliefereinheiten. 
Anschnitte, Einzelmengen und auftragsbezogen bei den 
Lieferanten bestellte Ware kann nicht zurückgenommen 
werden. Der Verkäufer behält sich vor, dem Käufer die 
Kosten für Warenrücknahmen in Rechnung zu stellen.

7.  Zusatzkosten, die aufgrund fehlender oder falscher An-
lieferinformationen des Käufers entstehen (z.B. Entladung 
nur mit Kranfahrzeug möglich), werden dem Käufer in 
Rechnung gestellt.

E.  Mustermaterial
1.  Soweit nichts anderes vereinbart, bleiben von dem Verkäu-

fer dem Käufer leihweise zur Verfügung gestellte Kollektio-
nen und Muster Eigentum des Verkäufers. Bei Nichtrück-
gabe oder Beschädigung  erfolgt die Berechnung.

2.  Mustermaterial gilt mit Rücksicht auf produktionstechni-
sche oder materialbedingte Abweichungen bei der Her-
stellung nicht als Probe im Sinne des § 454 BGB.

F.  Preise
1.  Die Preise des Verkäufers sind Nettopreise ohne Umsatz-

steuer.
2.  Soweit zwischen Vertragsabschluss und Lieferung mehr als 

vier Monate liegen, gelten die Preise des Verkäufers zum 
Tage der Lieferung. Dies gilt nicht, falls sich die Lieferung 

durch Verschulden des Verkäufers verzögert hat.
3.  Außergewöhnliche Markt- und Kostenänderungen berech-

tigen den Verkäufer die Preise entsprechend anzupassen 
oder den Vertrag außerordentlich zu kündigen.

4.  Bei vom Käufer bestellten Fixmaßen in der Länge behält 
sich der Verkäufer eine Überschreitung des Fixmaßes bis 
zu 0,5 % und die Berechnung der Mehrlieferung vor.

5.  Bei käuferspezifischen Zubereitungen in Fertigpackungen 
(Farb- und Lackanfertigungen) ist der Verkäufer berechtigt, 
die vereinbarten Liefermengen bis zu 10 % zu über- oder 
unterschreiten und entsprechend der Abweichung zu be-
rechnen.

G.  Zahlungsbedingungen, Rechnung
1.  Die Rechnungen des Verkäufers sind sofort ohne Abzug 

zahlbar. 
2.  Alle Zahlungen werden stets zur Begleichung der ältesten 

Schuldposten zzgl. der darauf aufgelaufenen Verzugszin-
sen und Kosten verwendet, und zwar in der Reihenfolge: 
Kosten, Zinsen, Hauptforderung. 

3.  Einwendungen gegen die Rechnung/Gutschrift hat der 
Käufer innerhalb von 30 Kalendertagen nach deren Zu-
gang schriftlich geltend zu machen. Die Absendung inner-
halb dieser Frist ist ausreichend. Der Verkäufer weist den 
Käufer im Einzelfall auf diese Frist hin. Das Unterlassen 
rechtzeitiger Einwendungen gilt als Genehmigung der 
Rechnung/Gutschrift. Der Käufer kann auch nach Fristab-
lauf eine Berichtigung der Rechnung/Gutschrift verlangen, 
muss dann aber beweisen, dass die Rechnung/Gutschrift 
nicht richtig ist.

4.  Kommt der Käufer mit einer Zahlung in Verzug, so werden 
alle weiteren Zahlungen sofort fällig. Der Verkäufer ist in 
diesem Falle auch berechtigt, Verzugszinsen in Höhe von 
9 % über dem Basiszinssatz zu berechnen und die Auslie-
ferung vorliegender Aufträge von vorheriger Zahlung oder 
Sicherheitsleistung abhängig zu machen.

5.  Die Aufrechnung ist nur mit unbestrittenen oder rechts-
kräftig festgestellten Forderungen zulässig. Gleiches gilt 
für die Zurückbehaltung fälliger Rechnungsbeträge, es sei 
denn, die Gegenforderung beruht auf demselben rechtli-
chen Verhältnis.

6.  Vor völliger Zahlung fälliger Rechnungsbeträge einschließ-
lich Zinsen ist der Verkäufer zu keiner weiteren Lieferung 
aus irgendeinem laufenden Vertrag verpflichtet. Wird nach 
Abschluss des Vertrages erkennbar, dass der Zahlungsan-
spruch des Verkäufers durch mangelnde Zahlungsfähigkeit 
des Käufers gefährdet wird, oder gerät der Käufer mit er-
heblichem Betrag in Zahlungsverzug oder treten andere 
Umstände ein, die auf eine wesentliche Verschlechterung 
der Zahlungsfähigkeit des Käufers nach Vertragsschluss 
schließen lassen, stehen dem Verkäufer die Rechte aus § 
321 BGB zu. Der Verkäufer ist dann auch berechtigt, alle 
noch nicht fälligen Forderungen aus der laufenden Ge-
schäftsverbindung mit dem Käufer fällig zu stellen. Dies 
gilt auch für den Fall, der in Abschnitt B.4 geregelt ist.

H.  Datenverarbeitung und Datenweitergabe
  Der Verkäufer ist berechtigt, Daten des Waren- und Zah-

lungsverkehrs mit dem Käufer zu speichern und zu ver-
arbeiten, soweit dies zur üblichen Betreuung und/oder zur 
ordnungsgemäßen Durchführung der Aufträge/der Be-
stellungen erforderlich ist. Dabei übermittelt bzw. teilt der 
Verkäufer – mit dem durch Erteilen des Auftrages erteiltem 
Einverständnis des Käufers – die durch den Geschäftsvor-
fall generierten und erhobenen Daten (darunter auch 
personenbezogene Daten) zweckgebunden insbesonde-
re innerhalb der DAW Gruppe (zu der die Unternehmen 
der CMS-Gruppe gehören und deren Unternehmen unter 
www.daw.de/datenschutzerklaerung gelistet sind). Die 
Weitergabe von Daten wie z.B. Firmen- und Adressdaten 
sowie Informationen über die getätigten Rechtsgeschäfte 
erfolgt zur Erfüllung von Dienstleistungsverpflichtungen 
sowie zur Verbesserung von Serviceangeboten gegenüber 
dem Käufer (ergänzend wird auf die Geschäftspartner-
informationen zur Datenverarbeitung hinge-wiesen, die 
ebenfalls unter www.daw.de/datenschutzerklaerung ab-
rufbar sind).

I.  Mängel/Pflichtverletzung/Haftung
1.  Für die vereinbarte Beschaffenheit der gelieferten Ware 

sind die Muster des Verkäufers und die in den jeweils 
gültigen technischen Informationen enthaltenen Aus-
sagen maßgebend. Davon unerhebliche Abweichungen, 
die produktionsbedingt sind und nur eine unwesentliche 
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Beeinträchtigung der Verwendbarkeit begründen, stellen 
keinen ersatzfähigen Mangel dar. Dies gilt insbesondere 
für geringfügige Farbton- und Strukturabweichungen. Die 
Mitarbeiter des Verkäufers sind nicht berechtigt, Farbtöne 
und/oder Strukturen zuzusichern.

2.  Der Käufer hat die Ware nach Erhalt unverzüglich zu unter-
suchen und offene Mängel unverzüglich zu rügen. Verbor-
gene Mängel sind unverzüglich nach ihrer Entdeckung 
schriftlich geltend zu machen.

3.  Der Käufer hat dem Verkäufer die Nichtlieferung der Ware 
an den vereinbarten Ort zur vereinbarten Zeit unverzüg-
lich schriftlich anzuzeigen. Spätere Reklamationen, dass 
die Ware nicht geliefert wurde, können nicht mehr geltend 
gemacht werden.

4.  Bei begründeten, ordnungsgemäß gerügten Mängeln ist 
der Verkäufer nach seiner Wahl berechtigt, nachzubessern 
oder die Ware zurückzunehmen und mangelfreie Ware neu 
zu liefern. Im Falle des endgültigen Fehlschlagens beider 
Arten der Nachbesserung ist der Käufer berechtigt, den 
Kaufpreis zu mindern oder vom Vertrag zurückzutreten.

5.  Die Verjährungsfrist für Ansprüche aus Sachmängelhaf-
tung beträgt ein Jahr, sofern das Produkt nicht entspre-
chend seiner üblichen Verwendungsweise für ein Bauwerk 
verwendet worden ist und dessen Mangelhaftigkeit ver-
ursacht hat. In diesem Fall beträgt die Verjährungsfrist fünf 
Jahre.

6.  Die anwendungstechnische Beratung des Verkäufers in 
Wort und Schrift ist unverbindlich und begründet keine 
Haftung – auch hinsichtlich etwaiger Schutzrechte Dritter 
– und befreit den Käufer nicht von der eigenen Prüfung 
der Ware auf ihre Eignung für die beabsichtigten Zwecke. 
Sollte eine Haftung des Verkäufers dennoch in Frage kom-
men, so gelten die Regelungen dieses Abschnitts I. ent-
sprechend.

7.  Für Mängel, die in Folge unsachgemäßer oder anleitungs-
widriger Verarbeitung, Verwendung ungeeigneter Zusätze 
oder Vermischung, Vermengung oder sonstiger Verbin-
dung mit Produkten anderer Hersteller, die von dem Ver-
käufer nicht ausdrücklich schriftlich für unbedenklich er-
klärt worden sind, durch den Käufer entstehen, übernimmt 
der Verkäufer keine Haftung.

8.  Der Käufer von Zubereitungen (Farben, Lacke u. ä.) hat – 
erforderlichenfalls durch eine Probeverarbeitung – zu prü-
fen, ob die gelieferte Ware für den vorgesehenen Einsatz 
geeignet ist. Dies gilt insbesondere, wenn Verdünnungen, 
Härter, Zusatzlacke oder sonstige Komponenten beige-
mischt werden, die nicht vom selben Hersteller stammen.

9.  Für handelsübliche oder geringe oder technisch nicht ver-
meidbare Abweichungen der Qualität, Farbe, der Maße, 
des (spezifischen) Gewichts, der Ausrüstung oder des 
Designs, sowie Florverwerfungen (Shading bei Teppich-
velours) übernimmt der Verkäufer keine Haftung. Die 
anwendungstechnische Beratung des Verkäufers in Wort 
und Schrift – auch soweit sie von Seiten des Vorlieferanten 
des Verkäufers erfolgt – befreit den Käufer nicht von der 
eigenen Prüfung der Waren des Verkäufers für den beab-
sichtigten Zweck.

10.  Nach Zuschnitt oder sonstiger begonnener Verarbeitung 
der Ware ist jede Beanstandung offensichtlicher Mängel 
ausgeschlossen.

11.  Die Haftung des Verkäufers ist für jeden Fall der lediglich 
fahrlässigen Pflichtverletzung auf den vertragstypischen, 
vorhersehbaren Schaden begrenzt.

12.  Im Falle des Rückgriffs gemäß § 445a BGB wird vermutet, 
dass zum Zeitpunkt des Gefahrübergangs auf den Käufer 
Mängel nicht vorhanden waren, wenn der Käufer nach Ab-
schnitt I.2 pflichtgemäß untersucht, jedoch keine Mängel 
angezeigt hat, es sei denn, diese Vermutung ist mit der Art 
der Sache oder des Mangels unvereinbar.

13.  Im Fall eines Rückgriffanspruchs bestehen Ansprüche 
gegen den Verkäufer nur, als der Käufer mit seinem Ver-
tragspartner keine über die gesetzlichen Mängelhaftungs-
ansprüche hinausgehenden Vereinbarungen getroffen 
hat. Der Käufer muss sich gegenüber dem Verkäufer so 
behandeln lassen, als habe er alle gesetzlich zulässigen 
vertragsrechtlichen Möglichkeiten gegenüber seinem Ver-
tragspartner (z.B. Verweigerung der Nacherfüllung wegen 
Unverhältnismäßigkeit oder Beschränkung des Aufwen-
dungsersatzes auf einen angemessenen Betrag) umge-
setzt. Der Verkäufer ist berechtigt, Rückgriffansprüche des 
Käufers mit Ausnahme der Ansprüche auf Neulieferung 
der Ware abzulehnen, sofern der Verkäufer dem Käufer für 
den Ausschluss seiner Rechte einen gleichwertigen Aus-
gleich einräumt. 

14.  Weitergehende Ersatzansprüche des Käufers (z.B. etwaige 
Ansprüche auf Ersatz eines Mangelfolgeschadens), gleich 
aus welchem Rechtsgrund, über die Bestimmungen des 
Abschnitts I hinaus sind ausgeschlossen, soweit sie nicht 
auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit des Verkäufers be-
ruhen.

15.  Die in diesen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen ent-
haltenen Haftungsbegrenzungen und -ausschlüsse gelten 
nicht für Ansprüche wegen Verletzung des Lebens, des 
Körpers oder der Gesundheit, oder infolge einer übernom-
menen Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantie oder 
wenn nach gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere des 
Produkthaftungsgesetzes, eine Haftung des Verkäufers 
zwingend vorgeschrieben ist.

J.  Eigentumsvorbehalt
1.  Alle gelieferten Waren bleiben bis zur vollständigen Er-

füllung sämtlicher Verbindlichkeiten des Käufers aus den 
gegenseitigen Geschäftsbeziehungen, insbesondere also 
auch bis zum Ausgleich eines Kontokorrent-Saldos, im 
Eigentum des Verkäufers.

2.  Der Käufer ist berechtigt, über das Vorbehaltseigentum im 
Rahmen seines ordentlichen Geschäftsbetriebes zu ver-
fügen, solange er seinen Verpflichtungen dem Verkäufer 
gegenüber fristgerecht nachkommt.

3.   Bei Verbindung und/oder Vermischung der Ware des 
Verkäufers mit beweglichen Sachen gilt dieser Vorbehalt 
entsprechend mit der Maßgabe, dass jener Teil des der-
gestalt entstandenen Produktes das Eigentum des Ver-
käufers wird, der dem wertmäßigen Anteil der Ware des 
Verkäufers am Werk des durch die Verbindung und/oder 
die Vermischung entstandenen Produktes entspricht. Für 
den Fall einer Verarbeitung oder Umbildung der von dem 
Verkäufer gelieferten Waren, unabhängig davon, ob diese 
unter Hinzufügung weiterer Stoffe erfolgt, ist der Verkäu-
fer als Hersteller der neu entstandenen Sache anzusehen.

4.  Mit der jeweiligen Annahme der Ware tritt der Käufer, bis 
zur vollständigen Bezahlung sämtlicher Forderungen, sei-
ne aus der Weiterveräußerung und/oder Verbindung und/
oder Vermischung der dem Verkäufer gehörenden Waren 
entstehenden Forderungen gegen einen Abnehmer mit 
allen Nebenrechten an den Verkäufer ab. Der Verkäufer 
nimmt die Abtretung der Forderung an. Der Käufer ist 
verpflichtet, alle Auskünfte und Unterlagen zu erteilen, 
die zur Geltendmachung der abgetretenen Forderungen 
notwendig sind. Für den Fall der Weiterveräußerung eines 
dem Verkäufer nur zum Teil gehörenden Produktes gilt Ab-
schnitt J 3 entsprechend.

5.  Der Käufer hat dem Verkäufer unverzüglich zu benachrich-
tigen, falls Dritte an dessen Vorbehaltsware oder an des-
sen Forderungen Rechte begründen oder geltend machen 
wollen.

6.  Der Eigentumsvorbehalt berechtigt den Verkäufer bei aus-
bleibender Gegenleistung, die Herausgabe der Vorbehalts-
ware auch ohne vorherige Fristsetzung zu verlangen.

7.  Wenn der Wert der dem Verkäufer gegebenen Sicherun-
gen dessen Forderungen um insgesamt mehr als 20 % 
übersteigt, so ist der Verkäufer auf Verlangen des Käufers 
insoweit zur Freigabe verpflichtet. Dem Verkäufer steht 
das Recht zu, die freizugebenden Forderungen auszuwäh-
len.

8.  Soweit der Eigentumsvorbehalt nach dem Recht des 
Landes, in dem sich die gelieferte Ware befindet, nicht 
wirksam sein sollte, hat der Käufer auf Verlangen des Ver-
käufers eine gleichwertige Sicherheit zu bestellen. Kommt 
er diesem Verlangen nicht nach, kann der Verkäufer, ohne 
Rücksicht auf vereinbarte Zahlungsziele, sofortige Bezah-
lung sämtlicher offenen Rechnungen verlangen.

K.  Zusätzliche Vereinbarungen,  
Erfüllungsort und Gerichtsstand

1.  Vorstehende Bedingungen werden weder durch etwaigen 
Handelsbrauch noch durch stillschweigende Duldung auf-
gehoben.

2.  Die etwaige Unwirksamkeit einer der vorstehenden Bedin-
gungen berührt die Wirksamkeit der anderen Bedingun-
gen nicht.

3.  Erfüllungsort für sämtliche Lieferungen ist der Geschäfts-
sitz des Verkäufers oder aber das jeweilige Auslieferungs-
lager. Erfüllungsort für sämtliche Zahlungen ist der Ge-
schäftssitz des Verkäufers.

4.  Für etwaige Streitigkeiten gilt materielles, deutsches Recht 
unter Ausschluss des UN-Kaufrechtes.

5.  Als alleiniger Gerichtsstand für Streitigkeiten jeglicher 

Art aus dem Lieferverhältnis gilt die Zuständigkeit der 
Gerichte an dem Geschäftssitz des Verkäufers als verein-
bart, soweit der Käufer Kaufmann, juristische Person des 
öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtlichen Sonderver-
mögens ist. Der Verkäufer kann den Käufer jedoch nach 
seiner Wahl auch an dessen allgemeinen Gerichtsstand 
verklagen.

6.  Das Vertragsverhältnis des Verkäufers mit dem Käufer 
unterliegt der Vertraulichkeit.
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